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Rechtssatz

Aus dem eindeutigen Wortlaut des § 59 Abs. 4 AsylG 2005 ("DasAus dem eindeutigen Wortlaut des Paragraph 59,

Absatz 4, AsylG 2005 ("Das

Bundesamt hat ... unverzüglich mitzuteilen, ...") geht hervor,

dass dem Bundesamt kein Ermessen eingeräumt ist, ob es eine Mitteilung nach dieser Bestimmung macht oder nicht;

der Antragsteller hat vielmehr ein Recht darauf, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 59 Abs. 4 AsylG 2005

vorgegangen wird, zumal es in seinem Interesse liegt, dass ihm eine "Rot-Weiß-Rot - Karte plus" ausgestellt wird.dass

dem Bundesamt kein Ermessen eingeräumt ist, ob es eine Mitteilung nach dieser Bestimmung macht oder nicht; der

Antragsteller hat vielmehr ein Recht darauf, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Paragraph 59, Absatz 4,

AsylG 2005 vorgegangen wird, zumal es in seinem Interesse liegt, dass ihm eine "Rot-Weiß-Rot - Karte plus" ausgestellt

wird.
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